Reform der Pädagogischen Ausbildung dringend notwendig

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Schulleiter möchte ich auf die besondere Situation der Lehrer und Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst (LiV) hinweisen.

Wir begleiten die LiV in ihrer 2. Ausbildungsphase sehr intensiv, da der überwiegende Teil der Ausbildung in unseren Schulen stattfindet.

Wir beobachten dabei, dass die Veränderung des neuen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) und der dazugehörigen Verordnung zur Umsetzung (UVO) bedenkliche Einflüsse auf die Ausbildung der LiV mit sich gebracht hat:

· Das Unterrichten als pädagogische Kerntätigkeit hat heute einen deutlich geringeren Stellenwert. Eine Verschlechterung der Ergebnisse in den Prüfungslehrproben ist die Folge.

· Die Erhöhung der Anzahl der an der Ausbildung beteiligten Personen führt zu einer nur noch punktuellen Begleitung der LiV. Mangels einer kontinuierlichen Betreuung können Entwicklungs- prozesse nicht mehr über längere Zeiträume verfolgt und gelenkt werden.

· Die Mentoren und Mentorinnen können diese Defizite nur unzureichend kompensieren, da es hierfür an den Ausbildungsschulen zu wenig Möglichkeiten gibt, wie z.B. Entlastungsstunden für Doppelbesetzungen. 

· Die LiV sind überlastet. Der vorgesehene Arbeitsumfang wird erheblich überschritten, 50 Zeit- stunden im 2.  bzw. 3 Semester sind die unzumutbare Regel.

· Auch die AusbilderInnen beklagen eine untragbare Zunahme ihre Arbeitsbelastung von ca. 30% und schieben mittlerweile einen „Überstundenberg“ vor sich her. 

· Der Umfang des eigenverantwortlichen Unterrichts der LiV ist zu hoch. Er muss wieder reduziert werden.

· Die Besetzung des Prüfungsausschuss mit FremdprüferInnen ist inzwischen zwar in sinnvoller Weise faktisch wieder verändert worden, doch fehlt hierfür bisher noch die Rechtsgrundlage. Dies macht die Prüfungen anfechtbar.

· Durch die hohe Anzahl der Modulbewertungen entsteht ein permanenter Prüfungsdruck. Es muss die pädagogische Ausbildung wieder in den Vordergrund gestellt werden und nicht die monatlichen Prüfungen. 

Wir haben mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass sich die Parteien des Hessischen Landtages über eine Notwendigkeit einer Novellierung der Ausbildungsverordnungen für LiV einig waren, und dass sie hierbei den Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als wichtige Grundlage anerkennen. (HLZ 12/2007 und in der Anlage).

Die Vorzüge der alten Ausbildung –stärkeres Gewicht der fachdidaktischen Ausbildung und Kontinuität bei der Begleitung  – und die Vorzüge der Modularisierung – stärkere Gewichtung von Kompetenzen – werden in diesem Grundmodell verbunden.

Eine rasche Reform von HLbG und UVO ist erforderlich und darf jetzt nicht angesichts der durch den Wahlausgang eingetretenen Schwierigkeiten in den Hintergrund treten.

